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Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

60/610 18.07.2017 17/256 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 24.08.2017 und 28.08.2017 

  

Betreff 

Baugebiet „Im Hintersten Schönefeld“ – Nr. 10/3, 4. Änderung 

Monitoring Verkehr 

 

Inhalt der Mitteilung: 

Das Baugebiet „Im Hintersten Schönefeld“ befindet sich seit Ende 2010 in der Umsetzung. Die 

Grundstücke sind zu 100% verkauft, die Bebauung ist in großen Teilen bereits abgeschlossen. 

Im Rahmen des Monitorings wurde daher durch das Büro Planersocietät (– Stadtplanung. Ver-

kehrsplanung, Kommunikation, aus Dortmund) ein Verkehrsgutachten zum Neubaugebiet erstellt. 

Hintergrund des Prüfauftrages war unter anderem die Frage der Notwendigkeit einer zweiten Er-

schließung für das Baugebiet Rheingrafenstein, die Leistungsfähigkeit des Knoten Franziska-

Puricelli-Straße/Rheingrafenstraße und ob die Annahmen des ursprünglichen Gutachtens der Mo-

dus Consult GmbH aus dem Jahr 2009 korrekt waren. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich gegenüber der ursprünglichen Prognose von 

Modus Consult GmbH von 2009 von ca. 1.700 Kfz/Tag, sich die Verkehrsbelastung der Franziska-

Puricelli-Straße bei einer Worst-Case-Betrachtung (maximale Ausnutzung des Wohngebietes, je-

des Grundstück wird mit 2 Wohneinheiten bebaut) um ca. 6-20% (auf ca. 1.850 – 2.050 KFZ/Tag) 

erhöht.  

Das Verkehrsgutachten/Monitoring bestätigt, trotz leicht erhöhter Verkehrsprognosen für die Fran-

ziska-Puricelli-Straße, weiterhin die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes Rheingrafenstra-

ße/Franziska Puricelli Straße.  

Aufgrund der Größe des Baugebietes Rheingrafenstein wird weiterhin an der Option einer 2. An-

bindung über die Küppersstraße festgehalten. Hierdurch wird sichergestellt, dass in Zukunft zu-

mindest die Möglichkeit einer 2. Anbindung gegeben ist. – z.B. bei unvorhergesehenen Verkehrs-

entwicklungen. 

Dies bedeutet, dass das Bauleitplanverfahren und die Sicherung der Flächen für die Trassenfüh-

rung Hans-Staab-Straße / Küppersstraße fortgeführt werden soll.  

Eine Noterschließung für den Katastrophenfall ist über den Helmut-Schwindt-Weg bereits gege-

ben. 

Mit Priorität wird die Planung und Umsetzung (in Abhängigkeit mit der Linienänderung durch die 

„Stadtbus“) einer barrierefreien Buskehre mit Haltestelle auf dem öffentlichen Stellplatz an der 



Fortsetzung 

Teufelsbrücke forciert, um das Baugebiet an das ÖPNV-Netz anzubinden und die Kfz-Belastung 

zu reduzieren. Im Nahverkehrsplan 2014 (Fortschreibung) ist diese Vorgabe bereits enthalten. 

Bei der Planung der Buskehre ist die „Stadtbus“ frühzeitig zu beteiligen, eine Probebefahrung 

soll zeitnah durch diese erfolgen. 

 

Anlage: 

Auszug aus dem Gutachten der Planersocietät, Juni 2017  
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Kompensationsflächen und Ökokonto Wald; Zusammenstellung der Pflegekosten  

 

Inhalt der Mitteilung: 

Kompensationsflächen nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) und nach BauGB 

Für die Kompensationsflächen nach Bundesnaturschutzgesetz (z.B. Bau Panoramaweg, 

Multifunktionsfeld auf dem Kuhberg und weitere städtische Projekte) sowie 

Kompensationsflächen nach Baugesetzbuch (im Rahmen der Bebauungsplanung), entstehen der 

Stadt Kosten von ca. 15.000 Euro pro Jahr für die wiederkehrenden Pflegearbeiten. 

Überwiegend sind die Kompensationsflächen regelmäßig einmal pro Jahr zu mähen. Einige 

wenige Arbeiten beschränken sich auf das Zurückschneiden von Sträuchern. 

 

Da Bad Kreuznach nach der Landesverordnung1 zu den grünlandarmen Gebieten(Wiesen und 

Weiden) gehört, ist es aus Naturschutzsicht sinnvoll, Kompensationsmaßnahmen zu schaffen, 

die einen Wiesencharakter zum Ziel haben. 

Die Pflegegänge werden vom Bauhof durchgeführt. Die Kosten für die Kompensationsflächen 

werden über die HH-Stelle 55111 Park- und Gartenanlagen, Nr. 525310, Kostenerstattungen/-

umlagen an Eigenbetriebe finanziert. Es wäre sinnvoll zur Dokumentation und Sichtbarmachung 

dieser Pflichtaufgabe eine eigene Haushaltsstelle mit eigenem Budget einzurichten. 

Insbesondere da über die vorgenannte Haushaltsstelle eigentlich die öffentlichen Grünflächen in 

der Stadt gepflegt und unterhalten werden und die Kompensationsflächen hiervon getrennt zu 

betrachten sind. 

Die Satzung der Stadt Bad Kreuznach zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 

135a – 135c BauGB sieht lediglich die Erstattung von Pflegekosten für den Zeitraum von drei 

bis maximal fünf Jahren vor. 

 

In den vergangenen Jahren haben sich aber auch Alternativen ergeben, wie zum Beispiel die 

Übertragung der Pflege an Dritte, die dafür den Grünschnitt kostenlos nutzen können. 

Außerdem hat kurzzeitig auch die Möglichkeit einer privaten Schafbeweidung bestanden. Diese 

übliche Nutzung von Grünland ist das Ziel einer natürlichen und nachhaltigen Pflege. 

Möglichkeiten zur Beweidungspflege stehen jedoch weiterhin im Vordergrund und werden 

gesucht. 

 

Fortsetzung der Mitteilung 

                                                
1
 Landesverordnung über die Bestimmung von Eingriffen in Natur und Landschaft, 19.Dez.2006,Anlage zu § 1 

Nr. 9 Grünlandarme Gebiete 



 

Ökokonto Wald 

In das Ökokonto Wald wurden insgesamt 82.830qm. Hierfür sind bisher nach Angaben des 

Revierleiters Hr. Barme insgesamt Kosten in Höhe von 6.718,00 Euro entstanden. 

 

 

Ausblick 

In Zukunft wird mit der Ausweisung von Gewerbe- und Wohngebieten auch mit weiteren 

Kompensationsflächen und damit verbundenen Kosten für dauerhafte Pflege zu rechnen sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichtvermerke der 

Dezernenten: 

Sichtvermerk der 

Oberbürgermeisterin: 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

 

 

 

Kämmereiamt: 
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Betreff 

Potentielle Gewerbestandorte in Ebernburg 

Inhalt der Mitteilung: 

In Bad Münster am Stein-Ebernburg besteht dringender Bedarf an gewerblichen Bauflächen. Vor-

handene Betriebe suchen neue Standorte im Ortsteil. Aus diesem Grund wurden bereits mehrere 

Grundstücke hinsichtlich einer möglichen Bebauung geprüft. 

1. Zur Alsenz 

An der Straße „Zur Alsenz“ (hinter LIDL) weist der rechtskräftige Bebauungsplan ein Mischgebiet 

aus. Aktuell wird die Fläche als Parkplatz genutzt und ist insbesondere für Veranstaltungen von 

hoher Bedeutung. Aus bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher Sicht wäre hier eine begrenzte 

Ansiedlung (ca. 1.100 m²) möglich. Allerdings wurde die für eine Baugenehmigung erforderliche 

Erschließung noch nicht erstmalig hergestellt. Die vorhandene Zuwegung entspricht einem „besse-

ren“ Wirtschaftsweg, aber erfüllt nicht die Anforderungen an eine öffentlich gewidmete Zuwegung. 

Des Weiteren ist die vorhandene Schmutzwasserentwässerung zu gering dimensioniert, um weite-

re Anlieger anzuschließen. Um diese Fläche zukünftig baulich zu nutzen, müsste daher zunächst 

die Erschließung hergestellt werden. Die Erschließungskosten werden von der Verwaltung noch 

ermittelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 1: Variante "Zur Alsenz", vorgesehene Fläche 



2. B 48 

An der B48 gelegen wurde eine weitere Fläche hinsichtlich ihrer Eignung geprüft. Auf den zu-

sammen  ca. 1.150 m² großen Grundstücken setzt der Bebauungsplan eine Grünfläche fest und 

weist auf Altlasten hin. Der Flächennutzungsplan weist eine gemischte Baufläche aus. Um eine 

gewerbliche Nutzung planungsrechtlich zu ermöglichen, muss der Bebauungsplan geändert 

werden. Im Vorfeld muss jedoch ggf. eine erforderliche Altlastensanierung erfolgen. Die Belas-

tung wurde bereits angefragt, jedoch liegt der Verwaltung noch kein Ergebnis vor. Eine Bebau-

ung ist jedoch grundsätzlich § 22 Abs. 1 Nr. 2 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) nicht möglich, 

da die Zufahrt der Grundstücke unmittelbar an die Bundesstraße angeschlossen werden müss-

te. Absatz 7 des § 22 FStrG räumt hier aber eine Ausnahme ein, sofern der Bebauungsplan un-

ter Mitwirkung des Straßenbaulastträgers (Landesbetrieb Mobilität) zustande gekommen ist. 

Allerdings ist der geforderte Mindestabstand einer Bebauung von 20 m zum äußeren Fahrbahn-

rand einzuhalten. Aufgrund dieses Mindestabstands verbleibt ein Baufenster in der Größe von 

ca. 380 m². Weiter ist die Entwässerung des Grundstücks noch zu prüfen sowie eine Abstim-

mung mit der Deutschen Bahn AG erforderlich. Aufgrund der vorhandenen Vegetation ist in ei-

nem Bebauungsplanverfahren u.a. ein Artenschutzgutachten einzuholen, da sich hier, auch im 

Zusammenhang mit der angrenzenden Bahnfläche z.B. ein potentieller Lebensraum für Echsen 

befindet. 

Aufgrund der zahlreichen Planungserschwernisse und dem damit Verbundenen Planungs- und 

Kostenaufwand für eine geringe überbaubare Fläche, kann die Fläche seitens der Verwaltung 

nicht empfohlen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsetzung (S. 2) 

Abbildung 2: Maximal mögliches Baufenster an der B 48 



3. In der Bruchwiese 

Im Gewerbegebiet „In der Bruchwiese“ bei Altenbamberg setzt der Bebauungsplan ein Mischge-

biet und Gewerbegebiet fest. Die Flächen des Gewerbegebietes sind bereits vollständig bebaut. 

Im Mischgebiet befinden sich noch 3 unbebaute Grundstücke, welche sich allerdings in Privatei-

gentum befinden. Zur Verkaufsbereitschaft der Eigentümer liegen keine Informationen vor. Auch 

wenn die planungsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, mangelt es hier wieder an einer 

Erschließung. Bevor eine Baugenehmigung erteilt werden kann, ist die vollständige Erschlie-

ßung herzustellen. Die Kosten für die Erschließung werden noch ermittelt und dem Ausschuss in 

einer der nächsten Sitzungen mitgeteilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Betriebshalle an der Kläranlage 

Der Flächennutzungsplan sieht für die Fläche der ehemaligen Betriebshalle an der Kläranlage 

eine Fläche für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie 

für Ablagerungen vor. Somit wären hier eine Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die 

Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Da die Erschließung nicht gesichert ist, ist es 

erforderlich, dass eine ca. 200 m lange Straße gebaut wird, bevor eine Baugenehmigung erteilt 

wird. Die Kosten werden noch ermittelt. 

Nachteilig ist aus Sicht der Verwaltung, neben der noch herzustellenden Erschließung, dass sich 

die Fläche mitten in der freien Landschaft (Außenbereich) befindet und sich die Flächen westlich 

der Schlossgartenstraße aufgrund ihrer besonderen Lage (Anschluss an die einseitig bebaute 

Schlossgartenstraße, Nähe zur Schule, Nähe zur Naherholung, für eine weitere Wohnbebauung 

anbieten. Mit einem Gewerbegebiet in an dieser Stelle werden Restriktionen für eine Wohnbau-

entwicklung geschaffen. Daher ist die Entwicklung dieser Fläche nicht zu empfehlen. 

 

Fortsetzung (S. 3) 
 

Abbildung 3: Auszug Bebauungsplan "In der Bruchwiese mit Kennzeichnung der unbebauten Grundstücke 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Alte Gärtnerei/ Bauhof 

Der Flächennutzungsplan sieht für die Fläche der ehemaligen Gärtnerei und des Bauhofs eine 

gemischte Baufläche vor. Aus Sicht der Verwaltung ist die Festsetzung eines Mischgebietes auf 

dieser Fläche jedoch nicht zu empfehlen. Ein Mischgebiet zeichnet sich durch ein ausgewoge-

nes Verhältnis (ca. 50:50) von Wohnnutzung und gewerblicher Nutzung aus. Da bereits ein gro-

ßer Teil der Flächen durch den Bauhof und die Stadtwerke genutzt wird, könnten fast nur noch 

Wohngebäude errichtet werden. Jedoch sollte eine weitere Wohnbauentwicklung im Bestand 

(z.B. Baulücken und innerörtliche Brachflächen) oder aber im Siedlungszusammenhang ge-

schaffen werden. Auch müssten wahrscheinlich, ausgelöst durch die Landesstraße, Maßnah-

men zum Lärmschutz vorgenommen werden, um eine Wohnnutzung zu ermöglichen. Daher 

empfiehlt es sich eine am Bedarf orientierte gewerbliche Baufläche auszuweisen (Handwerker-

hof). Hierzu müsste der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren zum erforderlichen Bebau-

ungsplan geändert werden.  

Grundsätzlich ist bei der Planung jedoch zu berücksichtigen, dass gem. § 22 Landesstraßenge-

setz Rheinland-Pfalz ein Mindestabstand von 20 m zur Landesstraße einzuhalten ist und die 

Grundstücke nicht über die Landesstraße erschlossen werden dürfen.  

Des Weiteren ist zum jetzigen Zeitpunkt die Erschließung der in Rede stehenden Grundstücke 

nicht gesichert, da die vorhandene „Straße“ nicht für den öffentlichen Verkehr gewidmet ist. 

Dementsprechend wird die Verwaltung im Vorfeld prüfen, ob der vorhandene Straßenaufbau, die 

Straßenbreite, sowie der vorhandene Kanal für eine Widmung ausreichend gestaltet sind. Sofern 

dies nicht der Fall ist, muss die Straße ausgebaut und somit erstmalig hergestellt werden.  

Anlage 2 zeigt einen Vorschlag zur baulichen Nutzung der Fläche. Um die Kosten der Erschlie-
ßung gering zu halten, ist eine Sticherschließung von der Landstraße vorgesehen. Hierzu bedarf 
es jedoch gem. § 22 Abs. 2 Landesstraßengesetz der Zustimmung bzw. Mitwirkung des Stra-
ßenbaulastträgers (Landesbetrieb Mobilität). Unter Berücksichtigung des 20 m Abstandes zur 
Landstraße verbleiben in dieser Variante, abzüglich der Fläche für den Bauhof, eine gewerbliche  

Baufläche von ca. 3.600 m² mit ca. 2.300 m² überbaubarer Fläche. Entlang der Landstraße so-

wie am südlichen Rand des Gewerbegebietes sieht der Planungsvorschlag eine Eingrünung vor. 

Im südlichen Teil des Plangebietes ist eine Ausgleichsfläche vorgesehen. Die Grundstücke für 

die gewerbliche Baufläche, die Ausgleichsfläche sowie für die Erschließung befinden sich in 

städtischem Besitz. 

 

Fortsetzung (S. 4) 
  

Abbildung 4: Entwurfsskizze 



Sofern der Landesbetrieb einer zusätzlichen, mittelbaren Erschließung des Gewerbegebietes 

über die Landstraße nicht zustimmt, so muss der vorhandene Wirtschaftsweg ausgebaut werden 

und die Erschließung über diese neu zu bauende Straße erfolgen. Diese Variante wird aufgrund 

der erforderlichen Erschließung deutlich kostenaufwendiger. 

Eine grobe Kostenschätzung wird dem Ausschuss nach erfolgter Abstimmung mit dem LBM 

vorgestellt. 

 

 

 

Anlagen: 

1. Übersichtsplan 

2. Planungsvorschlag „Alte Gärtnerei“ 

Fortsetzung (S. 5) 
 


